
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1978/11/14 5Ob744/78,
6Ob820/80, 4Ob532/88, 6Ob663/89

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.11.1978

Norm

ABGB §908 I

Rechtssatz

Die Funktion des Angeldes als Zeichen des Abschlusses und als Mittel zur Sicherstellung der Erfüllung eines Vertrages

setzt ein gültiges Rechtsgeschäft voraus. Ist der Vertrag von Anbeginn als ungültig anzusehen, dann ist infolge

Wegfalles des Rechtsgrundes für seine Leistung das Angeld dem Geber zurückzuzahlen und der Geber selbst hat auch

keinen Anspruch auf Bezahlung eines weiteren Betrages in der Höhe des Angeldes gegen den Empfänger, weil der

Rechtsgrund für den durch das Angeld zu sichernden Erfüllungsanspruch vernichtet ist und das Angeld nicht auch der

Sicherung eines allfälligen Vertrauenschadens dient.

Entscheidungstexte

5 Ob 744/78

Entscheidungstext OGH 14.11.1978 5 Ob 744/78

Veröff: RZ 1979/78 S 254

6 Ob 820/80

Entscheidungstext OGH 30.03.1981 6 Ob 820/80

nur: Die Funktion des Angeldes als Zeichen des Abschlusses und als Mittel zur Sicherstellung der Erfüllung eines

Vertrages setzt ein gültiges Rechtsgeschäft voraus. (T1) Veröff: SZ 54/46

4 Ob 532/88

Entscheidungstext OGH 31.05.1988 4 Ob 532/88

nur T1; Veröff: JBl 1989,244 = SZ 61/136
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Entscheidungstext OGH 30.11.1989 6 Ob 663/89

nur T1
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